
 
Ermächtigung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen 

und Dienstleistungen gemäß dem Kodex der Verträge 
 

 

fortlaufende Nr.:     01-2022_LBS                                          vom: 18.01.2022 
 
Die Schulführungskraft hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 

− der Artikel 32, Absatz 2 des Legislativdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender 
Fassung (Kodex der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem 
Beginn eines Vergabeverfahrens, im Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriftlich 
festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem Zusammenhang die 
wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 
Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss 
eines direkten Vertrages vor; 

− der Artikel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislativdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, 
sieht vor, dass Aufträge unter 40.000,00 Euro mittels Direktvergabe vergeben werden 
können; 

− der Artikel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet 
auch die Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) 
zurückzugreifen oder die vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von 
vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle 
heranzuziehen; 

− der Artikel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die 
Anschaffung von urheberechtlichen Produkten; 

− das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der 
Schulen; 

− der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 
Geschäftstätigkeit der Schulen 
 

und bestimmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 
Dienstleistungen: 
 
Gegenstand: Versch. Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb bzw. für die Schulwerkstätten 

der Landesberufsschule für das Kunsthandwerk Gröden - Abkommen Jahr 2022 
Vertragspartner: Ditta AMICUCCI 
Voraussichtlicher Preis: € 12.300,00 + 22 % MwSt.-Gesamtbetrag: € 15.006,00 
Begründung für die Lieferung oder die Dienstleistung:  
 
Begründung der Auswahl des Vertragspartners: 
 

 

 

 Lizeum d’ert cun Scola prufesciunela per l artejanat artistich 
Kunstgymnasium und Landesberufsschule für das Kunsthandwerk 
Liceo artistico e Scuola professionale per l’artigianato artistico  

Provinzia Autonoma de Bulsan 
Autonome Provinz Bozen Südtirol 
Provincia Autonoma di Bolzano 

  Streda Rezia 295 
I-39046 Urtijëi - St.Ulrich - Ortisei 
Tel: +39 0471 796240 
 

Mail: lbs.st-ulrich@schule.suedtirol.it 
Pec: lbs.st-ulrich@pec.prov.bz.it 
Web: www.cademia.it 
C.F./St.Nr.: 94134450215 
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  Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft. 

  Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann 
aber über einen anderen Anbieter günstiger angekauft werden [Preisangebot der 
Lieferung/der Dienstleistung und den aktuellen Preis der Lieferung/der Dienstleistung in 
der Konvention anführen]. 

  Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese 
entspricht aber nicht den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen [Begründung 
anführen]. 

  Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes. 

  Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten 
Vertragspartners [eventuellen Richtpreis anführen]. 

  Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes. 

  Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die 
Ergebnisse der Marktanalyse aufbewahren). 

  Anderes: 
Die Firma Amicucci SAS ist eine Firma, die eine sehr große Auswahl an Malmaterial 

und verschiedenem Verbrauchsmaterial für die praktischen Schulwerkstätten 

anbietet, welche für die Landesberufsschule geeignet sind und wo die Qualität der 

Ware einfach passt. Die Landesberufsschule hat bereits seit Jahren eine sehr gute 

Zusammenarbeit mit der Firma welche seriös arbeitet und die Lieferzeiten immer 

eingehalten hat.  

Die Firma Amicucci gewährt uns einen Rabatt von 5% auf dem Einkaufspreis auf 

Grund dessen wir zusätzlich das Abkommen mit der Firma begründen können. 

Es ist in der Praxis fast unmöglich, für Ankäufe von Material für die Schulwerkstätte 

immer wieder bei mehreren Firmen Angebote einzuholen bzw. wäre dabei auch der 

Vergleich der Ware bzw. der Preise unmöglich da jede Firma eigene und 

unterschiedliche Produkte anbietet und sich die Marke und Menge ändert.  

Die Lehrpersonen können bei der Firma Amicucci durch den Online Katalog die 

notwendigen Produkte auswählen und der Schule einfach die Kodexe mitteilen 

sodass es für uns viel einfacher ist ein Angebot einzuholen. Diese Vorgangsweise 

spart viel Zeit und Aufwand bei der Bestellung der notwendigen Ware. 

 
 
festgestellt, dass die ausgewählte Firma die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt. 
 

Die Schulführungskraft 
Dr. Maria Teresa Mussner  

 (gezeichnet mit digitaler Unterschrift) 
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